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DIE TIBETISCHEN FLUCHTLINGE
BEDURFEN IMMER NOCH UNSERER HILFE

5 o,

i

Schweizer und Schweizerinnnen!

Helfen Sie uns, damit wir zusammen mit unsern
Eltern, eine neue Heimat finden!

Zeichnung Elsbeth Mader



Die Not der tibetischen Fliichtlinge insbeson-
dere in Indien, zum Teil aber auch in Nepal, ist
immer noch gross, so dass das Schweizerische Rote
Kreuz nicht daran denken darf, seine Hilfe abzu-
brechen.

Nach wie vor stellt es der tibetischen Kinder-
station in Dharamsala im indischen Punjab regel-
missig einen Schweizer Arzt fiir die medizinische
Betreuung der kleinen Erkrankten zur Verfiigung.
Die Verhiltnisse in dieser Kinderstation sind
schlecht. Die dazu gehérenden Gebidude bieten
Raum fiir dreihundert Kinder; zurzeit werden aber
deren zwolfhundert hineingepfercht. Die Kinder
schlafen zu fiinft im gleichen Bett, was sich beson-
ders schlimm auswirkt, wenn eine Infektionskrank-
heit ausbricht. In zihem Einsatz versucht der je-
weilige Schweizer Arzt neben seiner grossen drzt-
lichen Titigkeit, die hygienischen Verhiltnisse zu
verbessern und die tibetischen Hilfspflegerinnen,
die Ayas, zu zuverlidssigen Mitarbeiterinnen heran-
zubilden.

Bis zum 1. Juni dieses Jahres hatte das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz die Hilfsaktion
zugunsten der tibetischen Fliichtlinge in Nepal
durchgefiihrt, an der sich das Schweizerische Rote
Kreuz massgeblich beteiligte, indem es insbeson-
dere die Betreuung der Tibeter im ganzen Soluge-
biet iibernahm. Am 1. Juni haben nun der Dienst
fiir technische Zusammenarbeit des Eidgendossi-
schen Politischen Departements, das Schweizeri-
sche Hilfswerk fiir aussereuropiische Gebiete und
das Schweizerische Rote Kreuz das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz in Nepal abgelost. Das
Schweizerische Rote Kreuz iibernahm die Fiithrung
der in den Fliichtlingszentren erdffneten Dispensa-
rien, die Beschaffung der Arzneimittel sowie die
Versorgung der Bediirftigsten mit Kleidern; vier
diplomierte schweizerische Krankenschwestern ste-
hen dort in seinen Diensten.

Auf Einladung des Vereins fiir tibetische Heim-
stitten in der Schweiz und des Schweizerischen
Roten Kreuzes sind bereits vier Gruppen tibeti-
scher Fliichtlinge in unser Land eingereist und im
appenzellischen Waldstatt, in Unterwasser und Eb-
nat im Toggenburg sowie in Buchen, Prittigau, an-
gesiedelt worden. In der zweiten Hilfte November
werden weitere drei Gruppen einreisen, fiir die be-
reits Heimstitten in Samaden, Reitnau bei Schift-
land und in Miinchwilen im Thurgau bereitstehen.
Mit weiteren Gemeinden werden zurzeit noch Ver-
handlungen gefiihrt, die schon sehr weit gediehen
sind, so dass damit gerechnet werden kann, dass
Ende dieses Jahres acht bis zehn Gruppen, das
heisst rund zweihundertfiinfzig bis dreihundert
tibetische Fliichtlinge, in unserem Land Aufnahme
gefunden haben.

Die beiden ersten Gruppen kamen aus Nepal,
die dritte und vierte und auch alle weiteren sind in

Indien von einem Delegierten des Schweizerischen
Roten Kreuzes aus der Mitte der in Zeltlagern
lebenden tibetischen Frauen und Minner gewihlt
worden, die fiir den Strassenbau eingesetzt waren.
Die harte Arbeit, das stindige Wanderleben mit
dem zumeist sehr kleinen und leichten Zelt, die
schweren Monsunregen und die stindig durchniiss-
ten Kleider, die ganze bittere Heimatlosigkeit wirk-
ten sich besonders auf die Frauen sehr belastend
aus. Ein weiterer Schmerz bedeutete die Trennung
von den Kindern; die Kleinen lebten in der Kinder-
station Dharamsala, die Schulpflichtigen in den
grossziigig von Indien eingerichteten tibetischen
Internaten. Zu alledem sind diese ehemaligen Be-
wohner des hochsten Landes der Welt im tropischen
Indien allen Krankheiten in besonderem Masse
schutzlos ausgeliefert. In der Schweiz leben die
Familien wieder vereint; sie besitzen ein Heim und
konnen Wurzeln fassen.

Auch an dieser Aktion beteiligt sich das Schwei-
zerische Rote Kreuz in ausschlaggebendem Masse.
Wihrend es Aufgabe des Vereins fiir tibetische
Heimstiitten in der Schweiz ist, die Heimstitten fiir
die einreisenden Gruppen bereitzustellen — aus-
nahmsweise hat das Schweizerische Rote Kreuz das
Haus in Buchen fiir die dort angesiedelte Gruppe
selbst kiuflich erworben —, hat das Schweizerische
Rote Kreuz die gesamte Einrichtung der Hauser,
die erste Bekleidung sowie die Betreuung der frem-
den Giste iibernommen.

Da der schweizerische Bundesrat Ende Mirz
1963 beschlossen hat, tausend tibetischen Fliicht-
lingen, vor allem aus Indien, in der Schweiz Asyl
zu gewihren, werden auch im nichsten Jahr wei-
tere Gruppen zu uns kommen. Bis sich alle diese
Gruppen selbst erhalten konnen, bedarf es namhaf-
ter Geldmittel. Jeder weiss ja, was ein grosser Haus-
halt kostet. Zur Beschaffung dieser Geldmittel und
fiir die Finanzierung seiner Aktionen in Indien und
Nepal hat das Schweizerische Rote Kreuz die
Patenschaften zugunsten tibetischer Fliichtlinge ge-
schaffen, Eine Patenschaft, die von einer Einzelper-
son oder einer Kérperschaft iibernommen werden
kann, umschliesst sechs monatliche Einzahlungen
von je 10 Franken, also 60 Franken. Anmeldungen
fiir eine solche Patenschaft konnen entweder an das
Schweizerische Rote Kreuz, Taubenstrasse 8, Bern,
Tel. (031) 2 1474, oder an die lokale Rotkreuzsek-
tion gerichtet werden.

Der Verein fiir tibetische Heimstitten in der
Schweiz seinerseits ist fiir Einzahlungen auf sein
Postcheckkonto Ziirich VIII 47801 sehr dankbar,
denn auch ihm erwachsen grosse finanzielle Ver-
pflichtungen.

Darf fiir die Weiterfithrung dieser so notwendi-
gen Hilfe auch mit Threm Beitrag gerechnet wer-
den?



	Die tibetischen Flüchtlinge bedürfen immer noch unserer Hilfe

